
Richtlinien dienen der Sichening cincr nach dcn Regeln der  
ärgllichen Kunst und unler Bcrücksichligung des allgemein 
anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse ausrei- 

ausschuß der Ärzle und Krankenkassen hal in seincr . chcnden. zivcckmäßigen und wirtschaltlichen ärztlichen Be- 
4. ~ ~ ~ e m b o  1990 beschlos<en. die Richtlinkn des . treuung der Versichcrlen im Rahmen der Em fingnisrege 
chusses der Arzte und Krankenkassen über die Ver- lung. der Sterilisation und des ~chwangcrschaltsa\bnichs ($9 ; 

Heilmitteln und Hilfsmilteln (Heilmittel- und Hills- Abs. 1. :I2 Abs. I .  28 Abs. I .  70 Abs. 1 und 77 Abs. 2 
linien) in der geänderlen Fassung vom 14. August 
esarbcilsblatt 10/1990) wie folgt zu ändern: 

J. In Abschnitt C (Slerilisalion) Nr. 4 Salz 1 wird der Klammer- 
zusalz ,,(§ 5 ZiFf. 3 ArzllErsallkassenvertrag)" gestrichen. 

5. In Abschnitt D (Schwangerschaftsabbruch) Nr. 2 Satz 1 wird 
der Klammenusalz ,.(Indikalionsstellung. Indikalionsbeschei- 

Der Vorsilzende nigung. Sozialberatung. Brztliche Beratungund Einhaltungder 
Schroeder-Prinlzen Fristen)" gestrichen. 

6.  In Abschnitt D (Scbwangerscliaflsabbnich) NI. 5 Salz 1 wird 
ip der Klammerzusalz ..(B 5 ZiE. 3 ArzllErsaizkassenvertrag)" 

gestrichen. 
ausschuß der Ärzte und fiankenkassen hat in seiner 
4. 1990 beschlossen, die Ricblli?ien des 7. In  Abschnitt D (Schwangerschaftsabbnicli) wird NI. 5 Salz 3 
chusses der Arzte und Knnkenkassen über die Friih- Wie neu gefaß' 
von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des .,Die KassenBrztliche Vereinigung leill den beircfienden Ver- 

ahres ( ~ i ~ d ~ ~ - ~ j ~ h t l i ~ i ~ ~ )  in der geänderten Fassung bänden der Krankenkassen diejenigen ärzllich geleilelen Ein- 
August 1989 wie folg1 zu ändern: ricbtungen mit. mit denen sie solche Verträgc abgeschlossen 

,,E. 
lnkrafttreten 

dem das SGB V gemäß B 308 Abs. 1 Salz 1 SGB V erst ab  
1. Januar 1991 gilt, bis zum 31. Dezember 1992 nicht." 

Köln. den 4. Dezember 1990 
BundesausschuB der Ärzte und I<rankenkassen 

Der Vorsitzende 

Der Vorsitzende Schroeder-Printzen 
Schroeder-Printzen * 

* 

.,Die vom Bundesausschull der Ärzte und Krankenkassen ge- 
mäß B 92 Abc. 1 Salz 2Nr. 4 des Fünften Buches Sozialgeselz- 
buch (SGB V) i. V. m. B 196 der Reichsversicherungsordnung 

unter Benicksichtigungdes allgemein anerkannten Standes der 
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faßt: 
,.Im Verlauf der Schwangerschaft sollen 2 Ulüaschalluntersu- 
chungen mittels B-Bild-Verfahren zur Biomctne und Beurtei- 
lung der Organenhvicklung des Feten durchgefiihrt wer- 
den;" 

Köln. den 4. Dezember 1990 

BundesausschuD der Ärzte und Krankenkassen 
Die Ändemngen treten am Tage nach der Bekanntmach 

Der Vorsitzende Bundcsarbcitsblatt in Kraft. 
Schroeder-Printzcn Köln. den 4. Dciember 1990 

* 
Der Vorsitzende 

Der Bundesausscliuß der Ärzte und I(rankcnkassen hat in seiner Schroeder-Printzen 
Sitzung am 4. Dezember 1990 beschlossen. die Richtlinien des 
Bundesausschusses der Arzte und ICrankenkassen iiber die 
Früherkennung von Krebserkrankungen (Krebsfrülierkennungs- 
Richtlinien) wie lolgt zu Yndern: 

..Ergeben diese Untersuchungen das Vorliegen odcr den Ver- 
dacht auf das Vorliegen ciner Krankheil. so soll der Arzt dafür 
Sorge tragen. daß diese Fälle im Rahmen der Krankenbehand- 
lung einer weitergehenden. gezielten Diagnostik und ggl. 
Tlierapie zugelülirt werden." 2. Die Fußnoten zur Präambel werden enatzlos g~stnch. 

3. In Abschnitt B wird Nr. 5 Buchstabe g) wie lolgt geIaßt: 3. Im Abschnitt ,,Allgemeinesu wird die Nr. 1 wie lolgl: 
..Die an der Durchiührung der zytologisclicn Untersuchung iaßt: 
Beteiligten sind gehalten. iiir eine ordnungsgemfiDe Beiund- 
und Prfiparatedokumentalion zu sorgen. Die Präparate und 
die Beiunde sind 10 Jahre auizubewahren." 

5. Lm Abschnitt .,Auswahl dcr Arzneimittel" wird in dcr 
zweiter Abschnitt. Salz 1. der .,B 368p Abs. 1 Salz 
durch den ..B 92 Abs. 2 SGB V" ersetzt. 

chcn Inhalt geändert wird." 
6. In Abschnitt C (Früberkennungsmaßnahmcn bei Männern) Der Vorsitzende 

wird Nr. 4 Buclistabe d) wie iolgt neu geiaßt: Schrocder-Printzcn 

lolgt zu ändern: 
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